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Violin Forum International e.V. 

Satzung 
(Stand: März 2023) 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Violin-Forum International". Der Verein soll im Vereinsregister 
eingetragen werden. Anschließend soll der Verein den Namenszusatz e.V. tragen. 

2. Der Verein wurde am 01.01.2023 gegründet. 
3. Der Verein hat seinen Sitz in 64380 Roßdorf, Spessartring 34. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch: 

¨ Durchführung von Meisterkursen (z.B. „Heidelberg Masterclass", mehrtägige Kurse mit 
renommierten Künstlern) mit Preisverleihung 

¨ Durchführung von Konzerten 
¨ Unterstützung von Vorspielen und Vermittlung zwischen Musiker*innen und 

Veranstalter*innen 
¨ Leihgabe/Vermietung von Instrumenten und Bögen 
¨ Förderung der Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben 

Vortragsveranstaltungen, insbesondere über Musik und Musikergesundheit 
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§ 3 Gemeinnützigkeit und Selbstlosigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung (55 51 ff.) in der jeweils 
gültigen Fassung. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
4. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Aufhebung des Vereins keine Anteile 

des Vereinsvermögens. 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§4 Mitglieder 

1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die seine Ziele unterstützt. 
2. Minderjährige Mitglieder 
3. Mitglieder werden nach der Satzung des Vereins aufgenommen. 
4. Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste für den Verein erworben haben, können 

durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Ehrenmitglieder haben die Rechte der ordentlichen Mitglieder. 

5. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen.  
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des 
Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. 

6. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 
7. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt wird mit Ende 

des Kalenderjahres wirksam (31.12.). Die Austrittserklärung muss bis zum 30.09.beim 
Vorstand eingegangen sein. 

8. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es trotz 
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Der Ausschluss darf 
erst beschlossen werden, wenn seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens zwei 
Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Der Ausschluss ist dem 
Mitglied schriftlich mitzuteilen. 

9. Ein Mitglied kann, wenn es gegen Interessen des Vereins verstoßen hat, durch Beschluss des 
Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor Beschlussfassung ist dem 
betreffenden Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu 
rechtfertigen. 
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§ 5 Mitgliedsbeiträge 

1. Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die 
Mitgliederversammlung festsetzt. 

2. Die Geldbeiträge sind jährlich zu erbringen. Sie sind am 31.1. des jeweiligen Jahres fällig. 
3. Geldbeiträge sind unbar zu erbringen und werden im Lastschriftverfahren eingezogen oder 

per Überweisung übermittelt. 
4. Die Mitgliedsgebühr wird bei Aufnahme in den Verein fällig. 
5. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7 Vorstand 

1. Der Vorstand im Sinne des §26BGB besteht aus der/dem Vorsitzenden (1. Vorsitzende/r), 
der/dem stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzende/r) und dem Finanzvorstand. Jeweils 
zwei von ihnen vertreten den Verein gemeinsam. 

2. Die Mitglieder des Vorstandes müssen volljährig sein. 
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt. Die 

Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt. 
4. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. 
5. Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der 

Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Zuständigkeitdes Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese Satzung 
anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

1. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung 
2. Einberufung der Mitgliederversammlung 
3. Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
4. Verwaltung des Vereinsvermögens 
5. Erstellung des Jahres- und Kassenberichts 
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6. Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Vereinsmitgliedern 

§ 9 Sitzung des Vorstands 

Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens eine Woche vorher einzuladen.  
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand 
entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden beziehungsweise des die Sitzung leitenden 
Vorstandsmitglieds. 

Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift 
soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und das 
Abstimmungsergebnis enthalten. Das Protokoll ist vom Protokollführer sowie vom Vorsitzenden,  
bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu 
unterschreiben. 

§ 10 Kassenführung und Jahresrechnung 

1. Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden in erster Linie aus 
Beiträgen und Spenden aufgebracht. Oder: Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die 
Beschaffung von Mitteln durch Spenden, Beiträge, Umlagen Zuschüsse, sonstige 
Zuwendungen und weitere erwirtschafteten Überschüsse und Gewinne zur Förderung der 
steuerbegünstigten Zwecke. 

2. Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung zu 
erstellen. Zahlungen dürfen nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des Vorsitzenden 
oder - bei dessen Verhinderung - des stellvertretenden Vorsitzenden geleistet werden. 

3. Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweils auf vier Jahre gewählt werden, zu 
prüfen. Sie ist der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen. 

§ 11 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

¨ Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstands 
¨ Entlastung des Vorstandes 
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¨ Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer 
¨ Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags 
¨ Beratung zum Stand der Vereinsarbeit 
¨ Beschluss über den Jahresabschluss 
¨ Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins 

Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Beschluss des Vorstands über einer 
abgelehnten Aufnahmeantrag und über einen Ausschluss. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Die 
Mitgliederversammlung kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle Mitgliederversammlung 
(Online-Verfahren in gesichertem Kommunikationsraum) abgehalten werden. Auch eine 
Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung ist möglich. Die erforderlichen 
Zugangsdaten für die Teilnahme an virtuellen 

Versammlungen werden den Mitgliedern spätestens drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung 
mitgeteilt. Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 

Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden 
Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch Einladungsschreiben bzw. per  
E-Mail einberufen. Dabei wird die vorgesehene Tagesordnung mitgeteilt. 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 
Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 

§ 12Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 

2. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 
vorhergehenden Aussprache einem Wahlausschuss übertragen werden. 

3. In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmberechtigt. 
4. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung, wenn 

mindestens ein Viertel der Vereinsmitglieder erschienen ist. 
5. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorsitzende verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine 

neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. 
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6. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; 
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

7. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 75% der 
abgegebenen Stimmen erforderlich. 

8. Soll ein Beschluss gefasst werden, der den Zweck des Vereines ändert, so müssen diese 
sämtlichen Vereinsmitglieder zustimmen. 

9. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Versammlungsleiter 
festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein Fünftel 
der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

10. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Protokollführer und vom Versammlungsleiterz u unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort 
und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des 
Versammlungsleiters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse und  
die Art der Abstimmung enthalten. 

§13 Auflösung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Gemeinde Roßdorf, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder 
mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

§14 Vergütung des Vorstandes 

1. Das Amt des Vereinsvorstands wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
2. Die Mitgliederversammlung kann abweichend von Absatz 1 bestimmen, dass dem Vorstand 

für seine Vorstandstätigkeit eine Ehrenamtspauschale gezahlt wird. 

§15 Datenschutz 

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben: Name, 
Vorname, Anschrift, E-Mailadresse, Geburtsdatum, Bankverbindung. Diese Daten werden im Rahmen 
der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 




